
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

26. September 1980 Nr. 4975

Die Ei hnerr~emojnde_Hofstetten—Eltih unterbreitet dem Re—

‘~ierunr srat das Bau— und Zonenrej~1ement sowie verschiedene

~zur Genc1~r,~igung. Gegen die Er-~

weiterung der Crtsbilclsciiutzzono als Umgcbungsschutz der

FlUhmühlo11 erheben die irenEd,dJos.Sa1er

vertreten durch Herrn JOs. Schumacher, Beschwerde beim Re—

gierungsrat,

Der Regierungsrat stellt fest und zieht in Erwägung:

1.

1, Die öffentliche I~uflage der Zonenbestimrnungen mit den

Mutationen zum Zononpian erfolgte in der Zeit vom 25, Januar

bis 23, Februar 1980. Da~~egen erhoben die Herren Ed, und

Jos, Schumacher, vertreten durch Herrn Jos. Schumacher, alte

Hofstetterstrasse 21, Flüh, Einsprache beimGemeinderat,

Der Ge~neinderat lehnte die Einsprache am 20. Juni 1980

~ und genehmigte gleichzeitig das Zonenreglement und die

Mutationen zum Zenenplan. Dagegen erhoben die Beschwerde—

führer Beschwerde beim Regiorungsrat,

Das Baureglomont wurde an der Gemeindeversamrnlung vom

25. Juni 1980 ~enehmigt.

2. Die Beschwerdeführer beantragen sinngemäss, die Ortsbild—

schutzzone nicht auf die 0-runistücke GB Hofstetten Hr, 861

und 865 auszudehnen. Sie machen im wesentlichen geltend,

dass sie dadurch bei. einer späteren Ueberbauung einen Ge—

bäudeabstand von mindestens 8 m einhalten müssten.
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Die Gemeinde beantragt, die BGschwOrde abzuwoiøefl. Für ihre
DegrUnduns wird auf die ~ornehralassung verwiesen.

Am 5. August 1980 wurdq• zu einen Au~enachein an Ort und
Stelle eingeladen, zu welchen dio Beschwerdofuhrer trotz
gehöriger Einladung oltne vorgängige Entschi4diguflt nicht
erschienen sind. . .

3. Die BeschwerdOfuhrer sind alsO ~0~0mtcj~efltuzher~(Erbersge—
neinschaft), der von den Schutzir ssnchrien teilweise be—
.troflehetl-P&rzeaaeft) ‘zur Beschwerde legitimiert. Da diese
rechtziltig eingdrøicht wurdd, ist darauf einzutreten.

Gentss 36 und §~ 119 f. DauG kann die Gemeinde Schutzzonen
erlas~fl.J. _P~≠J49t9t. 4WsO≠9~9L... - --

“1Die Einwohnergemeinden sollen namentlich folgende
Gebiete als Schuttzonen ausscheiden:
a) Ortsbilder, historische Stlitten sowie Natur—

d Kulturdeflla3fler mit ~rer Umgob~g.
..

‚~ ‚Iu vqx%Liegenden Fall hat die Gepeinde Hofstbt.ten—F1Uh die
bore~ts h~estebefl4e Zone.. ttOrtebildschutz“ als Schutz der
Umgebung .d~r unter~ kant. Heimatschutz stehendea “Faubmühle“
erweitert Dadurch wurden auch die beiden .P~.rzefleW der Be—

;.. schwerdefuhnrtZum Teilb~trofføn. Det Zweck unV die
•-••: Wirkungidieses OrtsbildschutzcS wird in Art. 25 dos Bau—

und Zonenreglefllontes .folgondorrdasfiOn festgeIb~t

H9ie Zone dient dem UmgebunLwschutZ~ schutzeflewerter
Bauobjekte. Alle Bauvorhaben sind dem. ka7itonalen
Erziehungs_DePOStemOhlt (Abteilung OrtsbildschUtZ)
Z‘ Stellungnahme zu untorbroitOn.‘t

•~ Es geht: der Gemeinde offenbar darum zu verhzlndolfl, dass auf

~- don betroffenen Grundstücken t~sthetisch unbefriedigende
und der Umgebung nicht angepassto j3auten entstehen können.
Dieses Vorgehen der Gemeindebehörde ist zweökrhilssig und
wunschbar. I.ian kann sicher nicht sagen und es wird von



den BescIiwerdcfdhrern auch nicht behauptet, dass die Schutz—

wirkung unverhdltnismdssig sei und die Grundeigentämer zu

stark betroffen werden.

Durch § 63 11k, welcher bestimmt, dass Bauten und Io~ilsger~

das L~.dschafts—, Orts—, Quartier— und Strassenbild, ge

schichtliche Stätten sowie Natur— und Kunstdenkmä]:er nicht

vorunsialtel2 oder erheblich b eeinträciitigcii därfen, besitzt

eine 11aukojomission schon die liglichkeit, ästhetisch unbe—

friedigende Lauten abzulehnen. Durch die Ortsbildsci~utzzone

soll noch mehr Gewicht darauf geleg‘t werden, das Ortsbild

zu erhalten. Deshalb soll die kantonale Fachstelle zu den

Baugesuchen Stellung nehmen.

4. Diese Erweiterung der Ortsbi]dschutzzone ist gerechtfertigt,

wie es sich anlässlich der Besichtigung herausstellte, da

es sich hier um ein Ortsbild handelt, welches unbedingt

in dieser Art erhalten werden sollte. Die Schutzzone ist

zweckmässig und sinnvoll. Im Plan wird die Ortsbildschutz—

zone durch schraffierte Linien räumlich begrenzt. Diese

räumliche Begrenzung ist zweckmässig und nötig, .~u1n einen

sinnvollen Schutz der Umgebung zu gewährleisten. Nur die

von der Schraffierung betroffenen Teile der.Parzellen

unterliegen den Bestimmungen der Schutzzone, Der Geltungs

bereich kann aus Gränden der kechtssicherheit nicht darUber

hinausgehen. Nur wenn innerhalb des Geltungsbereiches ge

baut werden. soll, ist das i3augesuch an die kantonale Denk—

maipflege zu Uberweisen. Lesthetisch unbefriedigende

Bauten ausserhalb des Geltungsbereiches, welche sich

nachteilig auf die Umgebung der i.~ldh~:iLihle~ auswirken

könnten, können nur aufgrsu~d von ~ ü3 DR verhindert werden.

5. Der Einwand der Doscliwordeführer, dass sie infolge der
Erweiterung der Ortsbildschuazzone auf ihr Grundstück

bei einer späteren Ueberbauung einen Gebäudeabstand von

0 m einhalten müssten, ist unbegründet, Die Ortsbildschutz—
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zone hat keinen Einfluss auf den GebL~udeabstand. Dieser
~uss ~o ddoi‘ ~o oinrjehalton werden, dann der Gebäudeab—• ~takid ergibt sich &in~end aus § 23 BR.

6. Weitere Argumente, welche sich konkret gegon die Er—
weiterqng• dar Ortsbildschyitzzono richton, führen ~ie
BeschwerdefUhrer nicht an. Die Beschwerde ist unbegrundet,
weil sich klar herausgestellt !vat, dass die Erweiterung
dar Ortsbildschutzzone zweckriLtssig und wt)nschenswert ist.
Die Bascl-.wärde ist •eshalb abzuweisen. Die Beschwerde—
führer..haben die~ Varfahrenakosten (inkl. Kntscheidgebtthr)
von Fr. 150.—— zu bezahlen. Der geleistete Kostenvarschuss
von Fr. 150.—— wird verrechnet.

• . . II.

Mit dem Erlass des neuen Bau— und Zonenreglementes ändert die
Einwglmorgemeinde ihren Zonenplan in der Weise, dass die

• eiphlY?n? er Tormincalogie der neuen Baugesetzgebung
angepa~st werden. Gleichzeitig erfolgen verschiedeneS Mutationen
zum rechtsgUltigen Zonenplan. So ‘wird der bis anhin rechts—
gultiga.Gestaltungsplan “Bad Flüh“ aus dem Jahre 1966
(BRD Nr. 1317 vom 8. MItra) aufgehoben..und das Areal der
viergeschosaigen Uohnzone unterstellt. Das nördlich an
grenzende Gebiet “Fltth—Ker&‘ uird mit Ausnahme der böi der

- Ortakernplanung ausgeschiedenen Kernzone in• die Gewer~bezone
eingezont. Bei der ursprunglichon Nutzun~splanung hatte der
Regierungsrat dieses Gebiet mit der :unage von der Genehmigung
ausgenommen, es sei entsprechend deLl Gobiet “Flüh—Bad“ ..dio
Nutzung im Rahmen eines Gestaltungsplanes festzusetzen. In
der Zwischenzeit -haben sich aber die Voraussetzungen derart
geändert, dass z.B. auch der erwähnte C•oataltungsplan “FlUh—
Bad“ aufgehoben und dab Areal einer allgemeinen :rohnion& unter
stellt wird. FUt dcin Bereich FlUh—Icern ist entsprechend den
vorhandenen und nutiüngsbealiinmiönden Gewerbebetrieben die
Einzonunrj in 1 Gaierbezono mit beschränkter Gebäude— und
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tirsth~5he aus olanorischen Ueberlegungen richtig.

Als weitere ilutation wird die bie anhin bereits verbindliche

Auasichtszone neu abgegrenzt. Der QQltungsberoich wird gegen

über dom früheren Zonenp1ar~ durch ilüchige Darstellung ver—

cleutlicirb. Zudem erfolgen mit einer U. ~sonung des Baugebiotes

s~id~stlich des ~ Alle~ia~irienwegos in Plüh, von der Uohnzono Ui

in die Uoknzone U2, sowie einer L~:zonung an der Homelstrasso

in hefstotten in die Zone idr ~5ffer:Lflche Bauten und Anlagen,

Nutzungshnderunr~eri, denen ebenfalls zudestimnt werden kann.

Schliesslich entfüllt mit dem neuen Zor~enplan die Pflicht

zum Erlass von c-estaltungsplänen in den Gebieten “Flüh—Dad/
Kern!l und !!Hutmattu.

Die Prüfung des Bau— und Zo~ienreglementes gibt in materieller

Hinsicht zu keinen Bemerkungen Anlass.

Materiell ist n~och folgendes zu bemerken:

Nach Auskunft der Gomeindobehörde soll als nüchste Planungs—

arbeit die Etappiorunr; des Dau~ebietes im Sinne des neuen

Baugesetzes und die Arstellung eines lZrschliessungsprogrammes

in Angriff genommen werden. Nach Abschluss dieser Arbeiten

i~~kl. der la~ifendon Kornzonenplanung wird ein neuer Gesamt—

zonenplan erstellt, der sdmtiicho vorausgegangenen Aenderungen

seit dem Driass der Nutzungsplanung enthalten soll. Die Er

stellung dieses bereinigten Zonemplanus ist für die verwaltungs—

interne fIancU‘~aiung und ai~s (irunaen der ~weci~r~ .ssigkeic ~ur

die Gemeinde unentbehrlich und wird deshalb vom Ant für

Ramplanung nach Abschluss der vorliegenden Planungsarbeiton

verlangt. Für die Ausführung und Darstellung wird eine Ab

sprache mit der genannten J~ste.lle o~p~fohlen.

Formell ~rL1rde das Uurfa~ren. ri.chti/: durchgeführt.
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Es wird

beschlossen:

1. Das Bau— und Zonenreglement und die Mutationen: zur~i ‘zonen—

plan der Zinwohnergemeinde IIofstetten—FlUh werden: ge—

nehnigt.

2, £~ie Beschwerde der ~Ier~on Jes, un~ ßd. ~chu~acher,. vor

treten durch Herrn JOS. gchuuacher, wird abgewiesen.

5, Die Beschwerdeführer haben die Vcrfahrenskosten (inkl.

Entscheidgebühr) von Fr. l5O.~-— zu bezahlen. Der ge

leistete Kostonvorschuss wird verrechnet.

L~‘ Die Gemeinde wird verhalten, nach Abschluss der Planungs—

arbeiten einen bereinigten Zonenpian zu erstellen.

5. Dem Amt für Raumplanung sind bis zum 51. Oktober 1980

noch 4 Exemplare des aufgelogenen iiutationsplafie~

zuzustellen. Die P1L~ne sind mit dem Genehuigungsver~merk

der Gemoii‘~de zu versehen,

6. bestehende Pl8ne verlieren ihre Rechtskraft so~~eit sie

den vorliegenden Aenderungen widersprechen. Namentlich

der Gestaltungsplan ~‘Bud Flüh~ vom 8. NJrz 1966 wird

aufgehoben.

rochnunj~ Jos.Schtu:~ci~ei~F1Uh

Kostcnvorschuss Fr. 150.——
VerfQbrenskoEten ( inhl.
Entscheidgebühr) Fr.. 150.—— v. Kto. 18—600 auf Kto.

2010—230 umbuchen

Einwohne r~e~e inde Hofs tetten—F1dh

Genohmigungsgehühr Fr. 2OO~—--
Publikationskosten Fr.. 18,——

Fr. 218,—— Staatskanzlei Hr. 825
KK
zahlbar innert 30 Tagen

Ausfertigungen Seite 7
Der Staatss9breiber

~
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Bau—Departement (2) Da/Di

Hochbauanrb (2)

Tiefbauant (2)

Lmt für Wasser‘Liirtschaft (2)

~echtsdienst Bau—Derartei~ent

iU,itfur ~anxJp1anunL~: ~ ;)‚~

I~roisbaua~~it 111, t1.L~ Dornach,~

Amtscl!relberel Do‘.‘noch, /J45 Dorri~oh, i:it 1 Zori~i~ian
~ ~--~-

~2~cr
Pinanzvorwa1i:un‘~ (2)

Scl:rotariat der Kata.~terschatzunL: (2), mit 1 Zonen lan
~~tor

Aumannarnt der EG, I:-114 Ilofstetton—Flüh, Belastung im Konto Korrent
Baukommission der EG, 4114 Hofstetten—L1 ‘HJ1, mitl Zonenpian

(fo1~~Iter)~

Schwöror Liner + Partner AG, Fischmarkt 12, 4410 Liestal

Herrn Jos. Schumacher, alte Hofstettorstr, 21, 4112 FlLlh (2)
EIi‘JSCHREIBi~.J 1

Amtsblatt Publikation:

Das Bau— und Zonenreglement sowie Ji~ ilutationen ztmi Zonen—

plan der Binwohnergomeinde Hofstotton—FliJh werden genehmigt.


